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Anleitung zum Formular 2012

Pensenpool der fördernden Massnahmen in der Volksschule

Zur Verfügung stehende Lektionen (Stichtag 1. Februar)

I	Anzahl der Kinder, die in der eigenen Schule respektive Einheitsgemeinde beschult werden.

II	Anzahl der Kinder aus der eigenen Schule respektive Einheitsgemeinde, die in externen Kleinklassen (inkl. Zweckverbänden) beschult werden.

III	Anzahl der Kinder mit einer Behinderung, die in Sonderschulen (auch ausserkantonale Sonderschulen) beschult werden. 
Als Sonderschulen gelten alle Heilpädagogischen Schulen, Sprachheilschulen, Schulen für Kinder mit Sinnes- und Köperbehinderung und Schulen für Kinder mit Verhaltensstörungen. 
III a	Nicht im Pool anzurechnen sind:
-	Kinder mit IQ unter 75 in Heilpädagogischen Schulen 
-	Kinder mit Verhaltensstörungen, die aufgrund ihrer Behinderung intern beschult werden (z.B. interne Schülerinnen und Schüler im Heim Oberfeld Marbach, Kinder Dörfli Lütisburg)
-	Kinder mit Sinnes- und Körperbehinderungen (z.B. CP-Schule, Schulheim Kronbühl)

IV	Richtzahl
Je 105 Schülerinnen und Schüler steht ein Pensum von 30 Lektionen zur Verfügung. 
Relevant für die Berechnung sind alle Kinder des eigenen Schulträgers respektive der Einheitsgemeinde. Nicht in die Berechnung einbezogen werden Kinder in Sonderschulen, für die keine angemessene Förderung in der Volksschule möglich wäre (siehe III a).

V	Korrekturfaktoren
Sozialindex (gemäss separater Liste)
Der Sozialindex wird alle 2 Jahre aufgrund verschiedener relevanter statistischer Angaben (Quote einkommensschwacher Familienhaushalte, Sozialhilfequote 5-14 Jährige, Aus-länderquote 5-14 Jährige, Arbeitslosenquote 15-64 Jährige) für jeden Schulträger von der Fachstelle für Statistik im Volkswirtschaftsdepartement berechnet.
Gewichtung Schulträgerform
Die Schulträgerform wird in der Pensenpoolberechnung verschieden gewichtet: 
- Primarschule: 	1.1
- Gesamtschule: 	1.0
- Oberstufenschule: 	0.9

VI	Anzahl der Kinder aus externen Schulen, die in der eigenen Schule respektive Einheitsgemeinde in einer Kleinklasse beschult werden. Mit diesen Lektionen werden die zusätzlichen Aufwendungen für diese Kinder abgegolten.


Beanspruchte Lektionen (Stichtag 1. Februar)

VIII	Anzahl Lektionen
Kleinklassen
Anzahl Lektionen inklusive Präsenzverpflichtung.
Lektionen in Handarbeit und Hauswirtschaft müssen nicht gerechnet werden. 
Kleinklassen mit gesetzeskonformen Klassengrössen beanspruchen in der Regel folgende Anzahl Lektionen:
- Kleinklassen Primar (inkl. EK): 30 Lektionen
- Kleinklassen Oberstufe: 36 Lektionen
Schulische Heilpädagogik
Die Berechnung muss Administration und Präsenzverpflichtung beinhalten
Nachhilfe (Art. 34 Bst. b, VSG)
Von Lehrkräften erteilten und vom Schulrat verfügten Stützunterricht für Kinder, die wegen Fremdsprachigkeit, Krankheit, Wohnortswechsel, besonderer familiärer Verhältnisse oder aus ähnlichen Gründen Schulschwierigkeiten haben.
Andere
Durch die Schulbehörde verfügte Unterstützungsmassnahmen sowie zusätzliche Differenzierungen und Entlastungen (z.B. Teamteaching). 
Die zur Verfügung stehenden Teamteachinglektionen zur Unterrichtsdifferenzierung müssen nicht aufgeführt werden.
Nicht im Pensenpool anzurechnen sind:
Aufgabenhilfe (Art. 41, Volksschulgesetz), ausserschulische Betreuung mit Kostenbeteiligung der Eltern, die auf freiwilliger Basis besucht werden kann.
Medizinische Massnahmen wie Physiotherapie, Ergotherapie, Psychotherapie usw.

Anzahl Kinder
Schulische Heilpädagogik
Es sind nur Schülerinnen und Schüler mit, durch den Schulrat, verfügten individuellen Lernzielen anzugeben.

IX	Lektionen für Kinder in externen Schulgemeinden, Zweckverbänden und Sonderschulen
Bei der Anzahl Kinder in Sonderschulen werden nur jene Kinder gerechnet, für die auch eine angemessene Förderung in der Volksschule möglich wäre.
Das Pensum (Faktor) für auswärtige Kleinklassen und Sonderschulen ist eine rein statistische Zahl und gibt nur bedingt einen Hinweis auf den Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler.


XI	Begabtenförderung
Für die zusätzliche Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen steht dem Schulträger respektive der Einheitsgemeinde pro 100 Schülerinnen und Schülern eine Lektion zur Verfügung. Schulträgern mit weniger als 200 Schülerinnen und Schülern stehen zwei Lektionen zur Verfügung (Minimum).
Relevant für die Berechnung des Pensums für die Begabtenförderung ist die Anzahl der Kinder im Kindergarten, der Primarschule und der Oberstufe. Nicht in die Berechnung fallen Kinder in Einführungsklassen, Einschulungsjahr, Kleinklassen und Sonderschulen.
Es sind nur die Lektionen anzugeben, die zusätzlich zum regulären Unterricht erteilt werden (z.B. Fördertag).

XII	Individuelle Lernziele in einer Fremdsprache auf der Primarstufe
Diese Zahl ist für die Berechnung des Pensenpools nicht relevant, jedoch im Zusammen-hang mit der neuen Lektionentafel von Interesse. Gezählt werden nur Schülerinnen und Schüler mit verfügten individuellen Lernzielen in einer Fremdsprache in Regel-klassen.

XIII	Schulsozialarbeit
	Diese Fragestellung ist für die Berechnung des Pensenpools nicht relevant. Die Angebote sind dem Amt für Volkschule nicht bekannt. Das Amt für Volkschule ist interessiert, ob und auf welchen Stufen ein Angebot vorhanden ist und wie viel Stellenprozente zur Verfügung stehen.
	Das Angebot von Schulsozialarbeit ist vorhanden: ja oder nein.
	Wenn ja, das Arbeitspensum in Prozent, aufgeteilt auf Kindergarten, Primarstufe und Oberstufe, der Schulsozialarbeiterin oder des Schulsozialarbeiters angeben.
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